
Name, Vorname

Unternehmung

Anschrift

BenQ Pb6240

Mietbedingungen:

- Die Mietzeit berechnet sind ab dem das Gerät abgeholt bzw wiedergebracht wird*.
- Das Gerät wird kurz vor Veranstaltungsbeginn übergeben.
- Die Kaution für den Digitalprojektor BenQ PB6240 beträgt 400 Euro, welche
sie nach ordnungsgemäßer Rückgabe sofort erstattet bekommen.

- Die Kosten betragen: 50,00 €/Tag (8 Std.) oder 14,50 €/Stunde

Lieferumfang:

- Digitalprojektor von BenQ, (mit Tasche)
Modell: Pb6240, Serial No.: PDW 6500562TVO H

- Benutzerhandbuch (Deutsch)
- Fernbedienung mit Batterie
- VGA-Kabel, Stromkabel und USB-Kabel

Titel der Veranstaltung:

Entleihtag/Uhrzeit: Rückgabetag/Uhrzeit:

Entleihschein Digitalprojektor BenQ PB 6240

Unterschrift**:

Datum:

* bei externer Nutzung
** die Allgemeinen Mietbedingungen werden hiermit

ausdrucklich anerkannt. Diese sind auch unter
www.gut-sg.de im Downloadbereich nachzulesen,
bzw. auf der Rückseite des Ausleihscheins.

PersonalausweisNr.



Die Mietgebühren für die Überlassung des Gerätes samt Zubehör bestimmen sich nach der bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste
des Vermieters, es sei denn, dass schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Für das Gerät, das nach der Preisliste mit
Zubehör und Pauschalbeträgen berechnet wird, ist der volle Mietpreis auch dann zu zahlen, wenn einzelne Zubehörteile auf Wunsch
des Mieters nicht mitgeliefert werden. Soweit es sich nicht um bei Empfangnahme ausdrücklich gerügte Mängel handelt, ist der Mieter
von Störungen oder Ausfällen der Mietsache weder von der Zahlung des Mietzinses befreit, noch zu dessen Minderung berechtigt.
Der Mieter ist verpflichtet, für die Dauer der von ihm zu tragenden Reparaturen oder der Wiederbeschaffung bei Totalschaden oder
Verlust, Ersatz in Höhe der vereinbarten Mietgebühr zu leisten.

1. Mietgebühr

Die Mietzeit wird berechnet vom Zeitpunkt an, für den das Gerät verbindlich bestellt ist bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Gerät beim Vermieter wieder eingeliefert wird, mindestens jedoch bis zum Ablauf der vereinbarten Mietdauer.
Die Standardmietdauer beginnt mit einer (1) vollen Zeitstunde. Samstage, Sonn- und gesetzliche Feiertage innerhalb der Mietzeit
gelten als Mietzeit. Sie werden nur dann nicht mitberechnet, wenn der Mieter nachweisen kann, dass das Gerät an diesen Tagen
weder benutzt wurde noch in Bereitschaft stand. Im Übrigen ist die Mietgebühr unabhängig davon zu zahlen, ob das Gerät tatsächlich
benutzt wird.
Bei Überschreitung der vereinbarten Mietdauer ist der Mieter mindestens zur Zahlung eines weiteren vollen Tagessatzes gem.
Preisliste verpflichtet. Im Übrigen hat der Mieter eventuelle weitere Folgekosten zutragen.

2. Mietzeit

Die Transportkosten werden bei Selbstabholung vom Mieter übernommen. Ebenso trägt der Mieter die Transportgefahr.

3. Transport /Anlieferung /Abholung

Das Gerät bleibt im alleinigen Eigentum des Vermieters. Jede Überlassung des gemieteten Gerätes an Dritte -sei es gegen Entgelt
oder unentgeltlich- ist ohne die ausdrücklich und schriftlich erklärte Einwilligung unzulässig. Der Mieter ist zum Ersatz aller aufgrund
unbefugter Gebrauchsüberlassung an Dritte entstehenden Schäden verpflichtet. Im Falle einer vertragswidrigen Überlassung an
Dritte ist der Vermieter zur sofortigen und fristlosen Kündigung des Mietvertrages und zur Rücknahme der Geräte berechtigt.

4. Verfügunggewalt und Eigentumsschutz

Der Mieter übernimmt während der Mietzeit für das gemietete Gerät samt Zubehör die uneingeschränkte Haftung und zwar auch bei
Zufallsschäden, soweit Mängel bei der Empfangnahme nicht gerügt werden. Eine Haftung des Vermieters für unmittelbare, mittelbare
und Mangelfolgeschäden, insbesondere entgangener Gewinn und Ansprüche Dritter gegen den Mieter, ist ausgeschlossen. Davon
sind insbesondere Schäden erfasst, die infolge von Störungen oder Ausfällen des gemieteten Gerätes samt Zubehör entstehen. Für
die Verzögerung von Auslieferungsterminen, die außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters liegen, kann eine Haftung nicht
übernommen werden.
Der Mieter hat das Gerät beim Empfang auf Schäden und ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Das Gerät gilt als in
einwandfreiem Zustand übernommen, soweit evtl. Mängel nicht bei der Empfangnahme ausdrücklich gerügt werden.
Von allen während der Mietdauer auftretenden Defekten an das Gerät oder Zubehörteilen oder Verlusten ist dem Vermieter in jedem
Falle sofort schriftlich oder per Fax Mitteilung zu machen.
Der Vermieter überprüft nach Rücknahme das Gerät und zeigt etwaige Mängel dem Mieter an. Der Vermieter ist berechtigt, etwaige
und während der Mietzeit entstandene Mängel auf Kosten des Mieters fachmännisch durchzuführen oder durchführen zu lassen.

5. Schäden und Haftung

Das Gerät ist nicht versichert. Der Kunde haftet im Schadensfalle zum Neuwert des Gerätes.

6. Versicherung

Tritt der Mieter vom Vertrag zurück, so trägt dieser die dadurch entstandenen Mietausfallkosten. Eine Stornierung ist bis 21 Tage vor
dem Abholtermin kostenfrei. Erfolgt die Stornierung bis zu 10 Tagen vor dem Abholtermin müssen wir eine Gebühr von 50% des
Kostensatzes erhebe. Bei einer späteren Stornierung werden 100% berechnet.

7. Rücktritt vom Vertrag

Die Mietrechnungen sind nach Erhalt sofort ohne jeden Abzug fällig, davon abweichende Vereinbarungen bedürfen
der Schriftform.

8. Zahlungsbedingungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Solingen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mündliche
Nebenabreden sind nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Von den allgemeinen Mietbedingungen abweichende
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen im Zweifel nicht berührt. In diesem Fall tritt an Stelle der
unwirksamen Bestimmung eine solche, die ihr wirtschaftlich am nächsten kommt.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Unterschrift:Datum:

Allgemeine Mietbedingungen


